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Wichtige Verkehrssignale für Velo- und E-Bike-Fahrende

Grundlage Signalisationsverordnung SSV und Verkehrsregelnverordnung VRV   (16.04.2020)

Signalbezeichnung

Tempo 30-Zone
(Signal 2.59.1)

Verbot für Motorfahr-
räder
(Signal 2.06)

Allgemeines Fahrver-
bot
(Signal 2.01)

Einfahrt verboten mit 
Zusatztafel
(Signal 2.02)

Verbot für Fahrräder 
und Motorfahrräder
(Signal 2.05)

Einfahrt verboten
(Signal 2.02)

Verbot für Motorwa-
gen, Motorräder und 
Motorfahrräder
(Signal 2.14)

Durchfahrt erlaubt

Durchfahrt erlaubt

Durchfahrt verboten

Durchfahrt erlaubt

Durchfahrt verboten

Durchfahrt verboten

Durchfahrt erlaubt

Durchfahrt erlaubt

Durchfahrt nur mit 
ausgeschaltetem 
Motor erlaubt

Durchfahrt verboten

Durchfahrt nur mit 
ausgeschaltetem 
Motor erlaubt

Durchfahrt verboten

Durchfahrt verboten

Durchfahrt nur mit 
ausgeschaltetem 
Motor erlaubt

Hier muss besonders vorsichtig und rücksichts-
voll gefahren werden. Zu Fuss Gehende dürfen die 
Strasse überall queren, sind aber nicht vortritts-
berechtigt.
Rechtsvortritt! Ausnahme: andere Signalisation.

Übriger Fahrverkehr wie z.B. Auto, Motorrad etc. 
erlaubt.

Das Schieben des Velos und E-Bikes ist erlaubt.

Das Schieben des Velos und E-Bikes ist erlaubt.

Das Schieben des Velos und E-Bikes ist erlaubt.

Velo/E-Bike ~25km/h E-Bike ~45km/h Bemerkungen
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